
Doiblatt 21. März 1952 

der Abg. Dr .. Kr aus, Ha r t lob, Dr. P fe i f (,) rund GOi.10SSOn 

an don Bundosminister für dio ,Aus'rlärtigon Angolc(;'onhoiten, 

betreffend die Beschlagnahm_; von Wohn- und Gosclilif'lisräumon. du.rch BosaGz1mgs-:: 

mächte. 

-.- .- ,--, . ., 
Die .unt erzoichneten Abgoordneten hab 011 mit größtem Bofromden die 

Antwort des Horrn :Bundosminiatürs für die Aus\Järtigon J .. ngologünhdton vom 

6.2.1952 auf ihro änfraßü vom 23.1.1952 zur Kenntnis genommen. In dioser 

Ant'V/ort wird orklärt, daß für dio Bosetzung Östorreichs die Bestimmungen 

der Hae.G'or Landlcriogsordnung Am/endung zu finden habon.- Demnach aoi on di 0 

Bosatzun;'Jsmächtc nach t~rt .52 dor HaaGer Landkriegsordnung borochJGigt, für 

dia Einquartierung ihrer Truppen den gesamten zur Verfüeunc stohenden-\1ohn= 

raum in Anspruch zu nehmen. 

DemgeGenüber stellen die unterzeichneton Abgeertinotcn fest: 

1.) Die Bestimmungon der Haagar Landkriegsordnung über dio Bc= 

sctzuncr sind nur für don Fall einer kriegeTischon BesetzunG feindlichen 

Gebiotes (occupatio bollica)ra~/endbar und setzen daher das Vorhandenaein 

oines foindliohon Staates voraus. 

2,) In dur Mosknuor Dok1aration vom 1.11,,1943 vmrdo Österroich 

ausdrücklich als zu befreiendes Land orklärt, 

3.) Das im Kontrollo.bkommon vom 28.6.1946 festgologte Besetzungs"" 

ziel hat die Bosetzung Österreichs selbst jedes kriogorischenCharakt9rs 

ontkleidot. Hingegon ist Z,leok dor kriegerischen Besetzune die Hiadcr= 

haltung bcnaffnctcn Widorstandes und die Sicherstellung von Kontributionen 

bis zum l..bschluß des Fricdonsvcrtragus" 

4.) Daß die Alliiorton Östll~'reich nicht als kriegführendes Land 

ansohan, ergibt sich daraus, daß sio nicht beabsichtigen, mit -Österroi.ch 

einen ~j.edcnsvcrtrag abzusohließen. sondern einen st~vertrae;~ Staats.::­

vorträgc kCSnnol1 aber nur mit oder üb cer Staatcn a.bgoschlo sson YJOrden, mit 

denon man nicht im Kriege steht. 

HioJ.'aus ergibt sioh klal;' und eindeutig, daß dio Bestimmungon der 

Haagür Landkriegsordnung für die derzeitige Bose·tzung Östt.Jrr,Jichs VlGd.or 

insgesamt noch im cinzelnon an't"lcl1dbar sind, insbesondoro nicht in bozug 

auf die Inanspruchnahme von llatural- und Dienstleistungen dur Zivielbe ... 

völltcrung, 
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19. Beiblatt 27. März 1952 

Dia untorz.o1ehnot~m Abgoordnotc.:n habon mit Bestürzung dor An1mort 

des Horrn Bundesministers für die J.uBt/ärtigon L.ngol!..lgonhoiton vom 6,,2.1952 
ontnahmon ,ll1üssen, daß der Herr Bundesminister für die ,A.:umärticon J.ngelogen= 

heiten offonsichtlich oinen gogontQiligon Standpunkt einniI/lmt. Bie halten. 

OB für äußerst bedenklich, ilenn dor Harr Bundesministor .selbst eine Qualifi= 

kation unseres Landes als besetztes foinJliohes Gobiet vornimmt, und sohon 

da.rin ein S"ofährlichos Präjudiz für die weiteren V,rhandlunCCl1 zur 7liedcrhcr:c 

stellung o.er vollon Souveränität Östorroichs. 

Dio unterzoiohneten Abgoordneten richten dah-er an den Herrn Bundes:: 

minister für die AUswärt1 00n AngolegonheHion folgonde 

i 

Ist dar Herr Bundesminister bareit. mit allen im internationalen 

Lobon zur Vorfügung stehenden Mitteln die Frago zu klä.ren, ob dia derzeitigo, 

Bosatzung Österreichs BO zu werten ist, daß die Bestimmungon dor Haagor Land:: 

krioBsordnung für die Inanspruohnahmo von Wohnrnum für die Bosatzungsmächto 

in Anspruoh genommon 'Worden kBnnOll? 
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